
 

 

 

Dezernat IV 
Volkshochschule 
Frau Dr. Porombka, Tel. 47 31 
Bremerhaven, 26.06.2017 

  
 
 
Vorlage Nr. IV/35/2017 
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 0 

 
 
 
 

Ausnahme von der Wiederbesetzungssperre für die Volkshochschule Bremerhaven  

hier: Wiederbesetzung der Stelle einer Fachbereichsleitung für die Fachbereiche "Spra-

che und Integration" und „Wissen + Können im Alltag" 
 
 

A Problem 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 13.01.2016 beschlossen, dass aus Altersgründen frei 
werdende Stellen nur auf Einzelbeschluss des Magistrats wiederbesetzt werden können. Die 
Stelle der Fachbereichsleitung für die beiden Fachbereiche „Sprachen und Integration“ und 
„Wissen + Können im Alltag“, Stelle 2 0 002, wird zum 01.01.2018 durch Eintritt in die Altersren-
te frei. Die umgehende Wiederbesetzung der Stelle ist erforderlich, da die dringend notwendi-
gen Koordinationsaufgaben des gesamten Integrationsbereichs vor dem Hintergrund neuer 
Förderbudgetlinien vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der Agentur für 
Arbeit zwingend wahrgenommen werden müssen. Darüber hinaus kann durch die Zeiteinteilung 
in Semester bei einer späteren Wiederbesetzung der Stelle die Programmplanung für das zwei-
te Semester 2018 nicht mehr gewährleistet werden. Insofern wäre ein komplettes Jahr im v. a. 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten überaus wichtigen Fachbereich „Sprachen und Integra-
tion“ gefährdet. Überdies lässt sich eine Vertretung von zwei Fachbereichen über einen so lan-
gen Zeitraum aufgrund der wenigen Pädagogenstellen mit Fachbereichsverantwortung nicht 
darstellen.  
 

B Lösung 
Da die umgehende Wiederbesetzung der Stelle dringend erforderlich ist, beantragt die Volks-
hochschule die Freigabe der Stelle zum 01.01.2018. Das Wiederbesetzungsverfahren mit der 
Stellenausschreibung und einer fachlichen Vorauswahl bedarf eines längeren Vorlaufs. Es wird 
daher um zeitnahe Freigabe gebeten.  
 

C Alternativen 
Keine. 
 

D Auswirkung des Beschlussvorschlages 
Die notwendige Stellenbesetzung erfolgt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Personal-
kostenbudgets. 
Die Gleichstellungsrelevanz wird bei dem Wiederbesetzungsverfahren eingehalten. 
Bei der Ausschreibung und im Auswahlverfahren werden die besonderen Belange von Men-
schen mit Behinderungen berücksichtigt. 
Klimaschutzrechtliche Auswirkungen, besondere Belange des Sports sowie die besondere örtli-
che Betroffenheit eines Stadtteils sind im Rahmen der Beschlussfassung nicht relevant.  
Belange ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger wären relevant, wenn die Wiederbeset-
zung der Stelle nicht zeitnah erfolgt.  
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E Beteiligung/Abstimmung 
Das Personalamt und die Mitbestimmung werden zu gegebener Zeit beteiligt. 
Der Ausschuss für Schule und Kultur wird nach der Wiederbesetzung der Stelle informiert. 
 

F Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Für eine Veröffentlichung geeignet. Eine Veröffentlichung erfolgt gemäß den Vorschriften des 
BremIFG. 
 
 

G Beschlussvorschlag 
Der Magistrat beschließt, dass die aus Altersgründen frei gewordene Stelle einer Fachbereichs-
leitung, Stelle 2 0 002, zum 01.01.2018 zur Wiederbesetzung freigegeben wird. 
 
 
 
 
 
Frost 
Stadtrat  
 
 
 
 


